
  
Kostenloser Auszug aus Ihrem AHV-Konto 
  

Wichtig für Ihre Rente: Individuelles Konto (IK) und Versicherungsausweis  

Ihre spätere AHV/IV-Rente ist primär von den Beitragszahlungen und der Beitragsdauer abhängig ist. 
Entscheidend ist, ob die Beiträge gemäss Lohnausweis vom Arbeitgebenden auch abgerechnet 
wurden. Die Ausgleichskassen führen für die versicherten Personen ein individuelles Konto laufend 
nach. Darin sind die für die Rentenfestsetzung massgebenden Angaben eingetragen, vor allem Höhe 
und Erwerbsperiode von Einkünften. Auf Ihrem AHV/IV-Versicherungsausweis (graue Karte) sehen 
Sie, welche Ausgleichskasse für Sie ein individuelles Konto führt. Die Adressen aller 
Ausgleichskassen finden Sie auf den letzten Seiten jedes Telefonbuchs oder im Internet unter 
www.ahv.ch. 
 

Ein Kontoauszug zeigt Beitragslücken 
Sie können selbst mit wenig Aufwand prüfen, ob alle Ihre AHV/IV/EO-Beiträge korrekt und 
lückenlos abgerechnet wurden: Schicken Sie eine E-Mail an ik@akbern.ch und verlangen Sie 
einen kostenlosen Auszug aus allen Ihren individuellen Konten. Anzugeben sind in jedem Fall 
AHV-Nummer, Name, Vorname, Geburtsdatum und Zustelladresse (kein Postfach). Oder Sie 
bestellen den Auszug im Internet unter www.akbern.ch. Unsere Homepage führt Sie in der 
Rubrik „Informationen“ via „Versicherungsausweise und individuelle Konti“ zu „Kostenlosem 
Auszug aus Ihrem AHV-Konto“, wo ein elektronischer „Antrag für einen Kontoauszug“ geöffnet 
werden kann. 
Sie können aber auch bei der AHV-Zweigstelle Ihres Wohnorts ein Merkblatt mit Bestelltalon 
verlangen. Schicken Sie den Talon an eine der auf Ihrem Versicherungsausweis eingetragenen 
Ausgleichskassen oder an die Ausgleichskasse des Kantons Bern. Im Normalfall ist Ihre Anfrage 
innert zwei Wochen schriftlich beantwortet. 
Die Inanspruchnahme dieser Gratisdienstleistung empfiehlt sich alle vier Jahre. 
 

Wer muss besonders auf Beitragslücken achten? 
Wer viele und kurze Arbeitseinsätze bei verschiedenen Arbeitgebenden leistet, muss besonders auf 
eine lückenlose Beitragsabrechnung achten. Bewahren Sie darum Ihre Lohnausweise bis zur 
Kontrolle des Auszugs aus Ihrem individuellen Konto auf, denn nicht abgerechnete Beiträge können 
von der Ausgleichskasse innert fünf Jahren noch nachgefordert werden. Geben Sie Ihrem 
Arbeitgebenden bei Arbeitsantritt Ihren Versicherungsausweis ab und kontrollieren Sie spätestens 
beim Austritt, ob die zuständige Ausgleichskasse eingetragen ist. Wer als selbständigerwerbende oder 
nichterwerbstätige Person noch von keiner Ausgleichskasse betreut wird, muss sich selbst bei der 
kantonalen Ausgleichskasse im Wohnsitzkanton melden. 
Für die Beitragsabrechnung und –Entrichtung bei kurzen Arbeitseinsätzen und Kleinverdiensten 
bieten wir unter www.topcombi.ch ein vereinfachtes Verfahren an. 
 

Ihre Rente hängt auch von Ihren zukünftigen Beiträgen ab 
Im Gegensatz zu einer Lebensversicherung sind Ihre künftigen Beitragsleistungen heute unbekannt, 
vor allem weil sie einkommensabhängig sind. Deshalb kann eine künftige Altersrente erst kurz vor der 
Pensionierung einigermassen zuverlässig ermittelt werden. Klar ist aber: Beitragslücken in Form 
fehlender Beitragsjahre bzw. nicht abgerechneter Einkünfte führen später zu lebenslanger 
Rentenkürzung.  
 

Was ist zu tun ..... ? 

•   bei Verlust des Versicherungsausweises: Wenden Sie sich an Ihren Arbeitgebenden, die 
Ausgleichskasse, die Ihre Beiträge bezieht oder an die nächste AHV-Zweigstelle. Für einen 
neuen Versicherungsausweis müssen Sie ein amtliches Dokument vorweisen (z.B. 
Identitätskarte, Pass, Ausländerausweis). 

•   wenn die Personalien auf dem Versicherungsausweis nicht mehr stimmen: Bei einer 
Namensänderung gehen Sie gleich vor, wie beim Verlust des Versicherungsausweises; wir 
benötigen zusätzlich Ihren alten Versicherungsausweis. 

http://www.ahv.ch
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•   wenn Sie eine Beitragslücke feststellen: Setzen Sie sich mit der Ausgleichskasse in 
Verbindung, die für den Beitragsbezug zuständig war, als die Beitragslücke entstand, oder 
mit derjenigen, welche heute Ihre Beiträge bezieht. Liefern Sie Belege (z.B. Lohnausweise 
und -abrechnungen), welche Ihre Lohnansprüche zumindest glaubhaft machen. 

•   bei Scheidung: Verlangen Sie bei einer auf Ihrem Versicherungsausweis eingetragenen 
Ausgleichskasse die Einkommensteilung (Splitting). Diese ist auf amtlichem Formular zu 
beantragen (erhältlich bei jeder Ausgleichskasse, der AHV-Zweigstelle oder unter www.ahv-
iv.info). Die Rechtskraft der Scheidung müssen Sie belegen. 

•   bei Schwarzarbeit oder vermuteter Schwarzarbeit: Informieren Sie sich im Internet unter 
www.vol.be.ch/beco. Im Übrigen gehen Sie gleich vor, wie wenn Sie eine Beitragslücke 
festgestellt haben. 

•   bei geplanter oder bevorstehender vorzeitiger Pensionierung: Analysieren Sie Ihre 
gesamte Einkommens- und Vermögenssituation. Prüfen Sie die Frage eines 
Rentenvorbezugs (vgl. Merkblatt 3.04, im Internet unter www.ahv.ch). Verlangen Sie bei der 
Ausgleichskasse, welche Ihre Beiträge bezieht, auf amtlichem Formular eine 
Rentenvorausberechnung. 

  

Auskünfte und Beratung 
www.akbern.ch oder bei den AHV-Zweigstellen. 
  

  

Ausgleichskasse des Kantons Bern 

Bern, Mai 2008 
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